
 

 

An alle Kampfrichter im BGKV e. V.,                                                                                                                  

alle Bezirkskampfrichterobleute im BGKV e. V., 

und die Vizepräsidentin für KDK des BGKV e. V. 

Per Mail 

 

Höchberg, den 01.03.2024 

 

 

Betreff:  

Info-Brief Nr. 2/2024 Kriterien zur Lizenzverlängerung 2024 von Kampfrichter:innen KDK, Weiterbildungen 

2024 und Allgemeines 

 

 

Werte Kampfrichter/innen, 

 

In Absprache mit dem Referenten für Technik und Kampfrichterwesen des BVDK e. V. und der Vizepräsidentin 

für KDK im BGKV e. V. werde ich die Voraussetzungen für die Verlängerung der Kampfrichterlizenzen für den 

Bereich des Landesverbandes Bayern zum 31.12.2024 wie folgt anpassen: 

 

Lizenzverlängerung 2021 – 2024 im Bereich des BGKV e. V. 

 

Kampfrichterlizenz vor dem 31.12.2021 erlangt (4 Jahre): 

1. Teilnahme an mindestens zwei Weiterbildungslehrgängen. 

2. Mindestens vier (drei) Einsätze innerhalb eines Kampfgerichtes oder Jury, davon mindestens zwei 

Einsätze als wertender Kampfrichter. 

Kampfrichterlizenz zwischen dem 01.01.2022 und dem 31.12.2022 erlangt (3 Jahre): 

1. Teilnahme an mindestens zwei Weiterbildungslehrgängen. 

2. Mindestens drei (zwei) Einsätze innerhalb eines Kampfgerichtes oder Jury, davon mindestens ein bis 

zwei Einsätze als wertender Kampfrichter. 

 

Kampfrichterlizenz zwischen dem 01.01.2023 und dem 31.12.2023 erlangt (2 Jahre): 

1. Teilnahme an mindestens einem Weiterbildungslehrgang. 

2. Mindestens zwei Einsätze innerhalb eines Kampfgerichtes oder Jury. 

 

Kampfrichterlizenz zwischen dem 01.01.2024 und dem 31.12.2024 erlangt (1 Jahr): 

1. Teilnahme an mindestens einem Weiterbildungslehrgang. 

2. Mindestens einen Einsatz innerhalb eines Kampfgerichtes oder Jury. 

 

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Jahr 2021 coronabedingt kein Wettkampfbetrieb 

stattfand, und im Jahr 2022 mit gleicher Ursache nur ein bedingter Wettkampfbetrieb zustande kam. 

 

1. Der praktische Nachweis umfasst die Tätigkeit in einem Kampfgericht oder in einer Jury, und nicht nur 

die Tätigkeit als Kampfrichter. In dem Stufenmodell 20221 bis 2024 wird für die Jahre 2021/2022 

jeweils ein praktischer Einsatz erlassen (siehe rote Zahlen). 

2. Wer sechs oder mehr praktische Einsätze (egal wann die Lizenz im Zeitraum 2021-2024 gemacht 

wurde) nachweisen kann, gleicht damit eine fehlende Weiterbildung aus. 

3. Für Kampfrichter Jahrgang 2023/2024 muss der praktische Nachweis anteilig in vollem Umfang 

erbracht werden, da der Wettkampfbetrieb wieder im normalen Umfang stattfindet.  

4. An den geforderten Weiterbildungslehrgängen (2 Stück in vier Jahren) wird unverändert festgehalten. 

Dies ist vertretbar, da durch die Corona-Zwangspause im Ausbildungs- und Lehrwesen kein Lehrgang 



 

 

ausfallen musste und auch kein Lehrgang verschoben werden musste. Wenn es hier Engpässe geben 

sollte, überlasse ich es den Bezirken, einen zusätzlichen „Weiterbildungsauffanglehrgang“ Ende des 

Jahres anzubieten. Dazu können sich gerne zwei oder mehrere Bezirke regional zusammenschließen. 

 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bezirke 2024: 

• BGKV – Ausbildung zur Landeslizenz: Samstag, den 15.06.2024 in Würzburg 

• Bezirk I OBB:  

• Bezirk II NDB:  

• Bezirk III OPF:  

• Bezirk IV OFR:  

• Bezrik V MFR: Nicht prüfungsberechtigt 

• Bezirk VI UFR:  

• Bezirk VII SCHWAB:  

 

Ich möchte die Bezirksobleute bitten, sich zeitnah bis Ende März Gedanken zu machen, an welchem Datum ein 

Kampfrichterlehrgang im jeweiligen Bezirk stattfinden soll. NEU: Die Anmeldung zu den Lehrgängen wird ab 

dieses Jahr nur noch online über das Vereinsportal stattfinden. 

               Wenn die Bezirke Kampfrichterlehrgänge planen, dann bitte auch die Wettkampftermine im Auge 

haben. Auch bitte ich die Bezirke darum, den Termin für eine Aus-/Weiterbildungsmaßnahme nicht zu knapp an-

zukündigen, damit auch Interessenten von außerhalb des Bezirkes oder des Landesverbandes die Möglichkeit 

haben den Lehrgang ggf. zu besuchen.   

               Wir sind in Bayern kampfrichtertechnisch mit derzeit 223 Kampfrichter:innen bestens ausgestattet. Ich 

bitte alle Bezirksobmänner/frauen der Prüfungsberechtigten Bezirke dieses Jahr den Schwerpunkt auf den Li-

zenzerhalt der vorhandenen Kampfrichter:innen zu legen. Wenn ein/e Anwärter:in eine Ausbildung zur Bezirks-

lizenz machen will, wird im/ihr diese nicht verweigert. Die Ausbildung sollte aber nicht explizit beworben 

werden. Schwerpunkt soll wie gesagt Weiterbildung, Höherqualifizierung und Lizenzerhalt sein!   

 

Allgemeines 

• Bei der DM KDK EQ alle Klassen am 24./25.022024 hat die Jennifer Müller vom KSC Puch mit einer 

soliden Leistung ihre praktische Prüfung zur Bundeslizenz souverän bestanden. Dazu herzlichen Glück-

wunsch und herzlich willkommen im Kreise der „Bundeslizenzler“! Sie ist in Bayern, vielleicht sogar in 

Deutschland, zur Zeit die jüngste Inhaberin einer Bundeslizenz!                                      

• Für Euch nochmals zur Erinnerung: Ich habe eine Verfahrensanweisung für Aus- und Weiterbildung 

für Kampfrichter KDK im BGKV erarbeitet. Diese, seit 01.10.2020 erstellte Anweisung, ist im 

BGKV-Handbuch offiziell aufgenommen und damit verbindlich gültig. Diese Anweisung macht das 

Aus- und Weiterbildungswesen im BGKV e. V. transparent und nachvollziehbar. Es regelt auch die 

Kriterien zur Lizenzverlängerung und regelt auch die Punkte in denen der BGKV e. V., in Absprache 

mit dem Referenten für Technik und Kampfrichterwesen im BVDK, in der Auslegung der Kampf-

richterordnung des BVDK abweicht. Damit dürfte es zu den Themen Ausbildung, Weiterbildung und 

Lizenzverlängerung keine oder nur wenige Fragen geben. 

• BGKV-Homepage: Ich bitte die Bezirksobleute, die Infos in geeigneter Form zeitnah an die 

Kampfrichter:innen des jeweiligen Bezirkes weiterzugeben. Dieser Info-Brief wird ebenfalls auf der 

BGKV-Homepage veröffentlicht. Bitte den Kampfrichtern:innen im Bezirk auch mitteilen, dass sie 

verpflichtet sind, sich immer wieder mal auf der BGKV-Homepage selbstständig auf dem Laufenden zu 

halten. Auch sind auf der Homepage des BGKV diverse Informationen hinterlegt Die Kampfrichter: 

innen können zum Beispiel unter der Rubrik KAMPFRICHTERWESEN die aktuellen Fehlerkarten 

runterladen und ausdrucken. Dasselbe gilt natürlich auch für die anderen Unterlagen. Diese Dinge sind 

da, um benutzt zu werden! 

 

 

Sportliche Grüße aus Höchberg 

 

Wolfgang Steidle 
Wolfgang Steidle 

(Landeskampfrichterobmann für KDK im BGKV e. V.) 

 

Jägerstr. 2 

97204 Höchberg 

Mob.: 0173/7291980 

Mail.: wolle-the-coach@freenet.de  


